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(54) Bezeichnung: Leuchtenkörper

(57) Hauptanspruch: Leuchtenkörper (10) aus einer Faltung
eines Zuschnitts (12), dessen, insbesondere mehrschichti-
ges, Material aus Kunststoff, Verbundwerkstoff, Pappe, Kar-
ton, und/oder Papier ein Trägermaterial bildet, wobei zumin-
dest ein Flächenabschnitt (14, 16, 18) des Trägermaterials
zumindest eine elektrische Leiterbahn (20, 22) aufweist, die
zur Ausbildung eines Stromkreises einerseits an eine elek-
trische Energiequelle koppelbar ist und andererseits an ein
Leuchtmittel (24) gekoppelt ist, wobei der Leuchtenkörper
(10) Mittel zum Schließen und Unterbrechen des Stromkrei-
ses aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrische
Leiterbahn (20, 22) als Beschichtung auf dem Trägermateri-
al ausgebildet ist.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft einen Leuchtenkörper.

Stand der Technik

[0002] Die Druckschriften US 4,286,399 A und
DE 90 14 908.4 U1 offenbaren Grußkarten, bei denen
durch einen Gleitmechanismus über eine Zuglasche
beim Auf- und Zuklappen der Grußkarte ein elek-
trischer Stromfluss bewirkt bzw. unterbrochen wird.
Durch diesen Stromfluss werden beim Aufklappen
der Grußkarte akustische und/oder visuelle Signale
ausgelöst.

[0003] Die als Grußkarten ausgestalteten Trägerma-
terialien weisen eine vergleichsweise hohe Anzahl
von Baukomponenten zur Umsetzung und Gestal-
tung der jeweiligen Grußkarte auf. Für die Aktivierung
der jeweiligen Signale bedarf es mechanisch beweg-
licher Komponenten, die über das Öffnen und Schlie-
ßen der Grußkarten aktiviert werden. Die Grußkarten
weisen ferner durch die herkömmlich bekannten elek-
tronischen Bauelemente eine vergleichsweise große
Dicke auf.

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, einen Leuchten-
körper aus Pappe, Papier, Kunststoff oder einem an-
deren Material bereitzustellen, welcher preiswert mit
geringem Materialaufwand hergestellt werden kann
und bei welchem die Leuchtmittel mit minimalem Tei-
leaufwand bei flacher Ausbildung des Leuchtenkör-
pers an- oder ausgeschaltet werden können.

[0005] Die Aufgabe wird durch eine Anordnung ge-
mäß Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen
ergeben sich aus den rückbezogenen Unteransprü-
chen.

Offenbarung der Erfindung

[0006] Der erfindungsgemäße Leuchtenkörper ist
aus der Faltung eines Zuschnitts erstellt. Das Ma-
terial des Zuschnitts kann naturfaserhaltig und ins-
besondere mehrschichtig ausgebildet sein. Es kann
Pappe, Karton und/oder Papier aufweisen. Alterna-
tiv oder zusätzlich dazu kann es aus, insbesonde-
re flexiblem oder formsteifem, Kunststoff oder Ver-
bundwerkstoff ausgeformt sein. Unter anderem kann
eine Kunststofffolie für das Material verwendet wer-
den. Der Verbundwerkstoff kann insbesondere La-
minate aufweisen. Das Material des Zuschnitts bil-
det ein Trägermaterial, welches hydrophil oder hydro-
phob ausgebildet sein kann. Dabei weist zumindest
ein Flächenabschnitt des Trägermaterials zumindest
eine elektrische Leiterbahn auf. Die elektrische Lei-
terbahn ist zur Ausbildung eines Stromkreises einer-
seits an eine elektrische Energiequelle koppelbar und

andererseits an mindestens ein Leuchtmittel gekop-
pelt. Der Leuchtenkörper ist mit Mitteln zum Schlie-
ßen und/oder Unterbrechen des Stromkreises ausge-
stattet. Der Leuchtenkörper ist dadurch gekennzeich-
net, dass die elektrische Leiterbahn als Beschich-
tung auf dem Trägermaterial ausgebildet ist. Hier-
durch kann der Leuchtenkörper besonders flach aus-
geformt sein. Die Haftung der Leiterbahn an dem Trä-
germaterial kann im Gegensatz zu einem Leitungs-
draht flächig ausgestaltet sein, wodurch sie stabiler
ausgebildet ist. Eine Verformung oder Verschiebung
der Leiterbahn kann so verhindert werden. Die Lei-
terbahn kann durch eine Heisssiegelfolie auf dem
Trägermaterial aufgebracht werden. Insbesondere ist
diese Heisssiegelfolie eine Kupferschichtfolie, deren
Kupferschicht wesentlich dicker ist als eine Dekokup-
ferfolie.

[0007] Insbesondere ist bei dem Leuchtenkörper der
Stromkreis zwischen elektrischer Energiequelle und
Leuchtmittel durch Ausübung von mechanischem
Druck des Trägermaterials des Leuchtenkörpers
selbst auf die elektrische Energiequelle schließbar
und durch Entfernen dieses mechanischen Drucks
unterbrechbar.

[0008] Der Leuchtenkörper mit Trägermaterial aus
Pappe, Papier, Kunststoff, insbesondere Kunststoff-
folie, und/oder Verbundmaterial lässt sich mit be-
währten und effektiven Verfahren aus der Verpa-
ckungsmittelfertigung herstellen. Durch diese Ver-
fahren lassen sich üblicherweise verwendete Mit-
tel der Elektrotechnik zumindest teilweise ersetzen.
Durch Stanzen, Prägen, Folientransfer und/oder Kle-
ben können Funktionen umgesetzt werden, die üb-
licherweise mit Hilfe von geätzten oder gedruckten
Leiterplatten, Bohren, Löten, Drähten oder Schaltern
bewirkt werden.

[0009] Der Leuchtenkörper wird über die elektrische
Energiequelle aktiviert, daher müssen keine zusätz-
lichen Bauelemente für diese Aktivierung verwendet
werden. Die Aktivierung der Leuchtmittel kann über
eine Bewegung der elektrischen Energiequelle erfol-
gen, wobei durch diese Bewegung der elektrische
Stromkreis geschlossen wird. Hierzu kann die elek-
trische Energiequelle insbesondere mechanischen
Druck auf die Bauelemente oder Abschnitte des
Stromkreises ausüben. Das Leuchtmittel kann akti-
viert und deaktiviert werden, ohne dass der Leuchten-
körper ausgeklappt oder auf andere Weise deutlich
ausgedehnt oder verformt werden muss. Der Leuch-
tenkörper kann insbesondere als Leselampe verwen-
det werden.

[0010] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung des
Leuchtenkörpers weist die elektrische Energiequel-
le eine Knopfzelle auf. Knopfzellen lassen sich flach
ausgestalten, so dass der Leuchtenkörper raumspa-
rend ausgebildet werden kann. Knopfzellen lassen
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sich einfach in das Trägermaterial integrieren. Insbe-
sondere kann eine Lithium-Knopfzelle als Knopfzelle
verwendet werden.

[0011] Alternativ kann eine Energiequelle, als Batte-
rie oder als Akkubetterie, auf das Trägermaterial auf-
gedruckt oder aufgeklebt werden. Weiterhin besteht
die Möglichkeit, auf das Trägermaterial als weitere
Beschichtung eine Solarzelle aufzudrucken oder auf-
zukleben.

[0012] Es ist zusätzlich vorteilhaft, wenn die Mit-
tel zum Schließen und Unterbrechen des Stromkrei-
ses einen Schalter aufweisen. Ein Schalter ermög-
licht eine Kontrolle der Aktivierung des Leuchtenkör-
pers und insbesondere eine Sicherung gegen uner-
wünschte Aktivierung des Leuchtenkörpers, unter an-
derem beim Transport des Leuchtenkörpers.

[0013] Dabei kann der Schalter als Knopfzelle aus-
gebildet sein. Bei dieser Ausgestaltung sind keine zu-
sätzlichen Materialien und Bauelemente zur Kontrol-
le der Aktivierung des Leuchtenkörpers notwendig.

[0014] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung des
Leuchtenkörpers weisen die Mittel zum Schließen
und Unterbrechen des Stromkreises einen, insbe-
sondere außerhalb des Leuchtenkörpers angeordne-
ten, Widerstand auf, dessen Widerstandswert durch
Parameter der Umgebung veränderbar ist. Bei die-
sen Parametern kann es sich unter anderem um
die Temperatur oder den Feuchtegrad der Umge-
bung handeln. So können zum Beispiel zwei zu dem
Stromkreis gehörige isolierte Kontakte in Blumener-
de gesteckt werden. Wenn diese feucht ist, so fließt
Strom durch den Stromkreis, wodurch das Leuchtmit-
tel leuchten kann. Wenn die Blumenerde trocken ist,
so fließt durch den erhöhten Widerstand kein Strom,
so dass das Leuchtmittel nicht leuchtet.

[0015] Bei einer weiteren Ausbildung des Leuchten-
körpers weisen die Mittel zum Schließen und Unter-
brechen des Stromkreises einen, insbesondere au-
ßerhalb des Leuchtenkörpers angeordneten, Sensor
zum Messen der Parameter der Umgebung auf. Hier-
durch kann der Stromfluss in Abhängigkeit von den
Parameterwerten der Umgebung erfolgen, ohne dass
der Stromkreis in unmittelbarem Kontakt mit der Um-
gebung stehen muss. Hierdurch können die Kompo-
nenten des Stromkreises verbessert geschützt wer-
den.

[0016] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform wei-
sen die Mittel des Leuchtenkörpers zum Schließen
oder Unterbrechen des Stromkreises einen Abschnitt
des Trägermaterials auf, welcher verschiebbar und/
oder drehbar ist. Hierdurch ist ein manuelles Schlie-
ßen und Unterbrechen des Stromkreises möglich. Ein
Abschnitt des Trägermaterials kann hierbei als Dreh-
scheibe ausgebildet sein. Auf dieser Drehscheibe ist

eine Leiterbahn aufgebracht, welche durch Drehen
der Drehscheibe mit den übrigen Leiterbahnen des
Stromkreises in Kontakt gebracht werden kann, um
den Stromkreis zu schließen. So kann durch Drehen
der Drehscheibe der Stromkreis geschlossen und
wieder unterbrochen werden.

[0017] Vorteilhafter Weise weist der Leuchtenkörper
als Leuchtmittel zumindest eine LED (lichtemittieren-
de Diode) auf. Eine LED kann klein ausgebildet sein
und mit geringem Stromverbrauch betrieben wer-
den. Der Leuchtenkörper kann mehrere LEDs aufwei-
sen, welche insbesondere zur Erzeugung von Farb-
mischeffekten in unterschiedlichen Farben zusam-
men oder einzeln leuchten können. Dabei kann der
Leuchtenkörper eine weisse Projektionsfläche auf-
weisen, auf welche der gemeinsame Lichtaustritt des
jeweils von den LEDs emittierten Lichtes erfolgt. Da-
durch wird eine Mischung der Farben bewirkt, ohne
dass die einzelnen LEDs oder die Farben der einzel-
nen LEDs erkennbar sind.

[0018] Als Leuchtmittel können auch Thru-Hole
LEDs eingesetzt werden. Mit diesen Leuchtmitteln
kann das Trägermaterial auf einer Seite eben, glatt
und störungsfrei plan in der Fläche ausgebildet blei-
ben, damit es zusätzlich mit Informationen bedruckt
werden kann.

[0019] Insbesondere kann eine Kombination einer
oder mehrerer LEDs mit einer oder mehrerer Lithi-
um-Knopfzellen verwendet werden. Bei deren Be-
triebsspannung von 3 Volt und einem üblichen Innen-
widerstand einer solchen Knopfzelle lässt sich eine
LED mit 3 Volt Durchlassspannung ohne zusätzliche
Strombegrenzung betreiben.

[0020] Der Zuschnitt des Leuchtenkörpers weist vor-
teilhafter Weise eine erste Seitenfläche, eine zwei-
te Seitenfläche und eine dritte Seitenfläche auf. Hier-
bei ist die zweite Seitenfläche zwischen der ersten
Seitenfläche und der dritten Seitenfläche angeord-
net oder ausgebildet. Die Seitenflächen sind aufein-
ander zusammenliegend faltbar. Zumindest auf der
ersten Seitenfläche ist eine erste elektrisch leitfähi-
ge Beschichtung und auf der zweiten Seitenfläche
eine zweite elektrisch leitfähige Beschichtung aufge-
bracht. Dabei ist zumindest eine der beiden elek-
trisch leitfähigen Beschichtungen mit zumindest ei-
nem Leuchtmittel, zum Beispiel in Form einer Leucht-
quelle, verbunden und mit einer elektrischen Energie-
quelle elektrisch verbindbar. Durch einen Zuschnitt
mit faltbaren Seitenflächen kann der Leuchtenkörper
preiswert und kompakt gestaltet werden. Ferner kann
der Stromkreis bei geringer Ausdehnung des Leuch-
tenkörpers abgeschirmt und durch weitere Abschnit-
te von Seitenflächen geschützt werden. Dabei kön-
nen sich die Seitenflächen im gefalteten Zustand des
Leuchtenkörpers gegenseitig verstärken und ausstei-
fen.
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[0021] Die erste Seitenfläche und die dritte Seiten-
fläche können im gefalteten Zustand des Leuchten-
körpers eine jeweils entgegengesetzt gerichtete Hal-
terung bewirken, durch welche eine Bewegung der
Bauelemente des Stromkreises in der Richtung senk-
recht zu den Seitenflächen verhindert wird. Die zwei-
te Seitenfläche kann im gefalteten Zustand eine Hal-
terung bewirken, durch welche eine Bewegung der
Bauelemente des Stromkreises in Richtung der Sei-
tenflächen bzw. parallel zu den Seitenflächen ver-
hindert wird, insbesondere, wenn diese Komponen-
ten, unter anderem die elektrische Energiequelle, in
Ausnehmungen der zweiten Seitenfläche angeordnet
sind. Hierdurch kann die Bewegung der Bauelemen-
te, insbesondere der elektrische Energiequelle, auf
einen gewünschten Bereich eingeschränkt werden.

[0022] Zwischen den Abschnitten und Elementen
des Stromkreises, insbesondere Abschnitten des
Stromkreises und der elektrischen Energiequelle,
kann im gefalteten Zustand des Leuchtenkörpers mit
Hilfe der Seitenflächen eine Kontaktierung hergestellt
werden. Insbesondere kann die elektrische Energie-
quelle dicker ausgebildet sein als der Abstand zwi-
schen erster und dritter Seitenfläche im gefalteten Zu-
stand des Leuchtenkörpers, sodass ein Kontaktdruck
hergestellt wird. Hierdurch kann der Stromkreis ge-
schlossen werden.

[0023] In der ersten und/oder dritten Seitenfläche
kann eine Ausnehmung zur manuell geführten Be-
wegung der elektrischen Energiequelle zur Ausfüh-
rung von Schaltfunktionen ausgebildet sein. Dadurch
können zum Beispiel linear hintereinander geschal-
tete Kontaktpositionen angesteuert werden. Hierbei
kann diese Ausnehmung derart ausgebildet sein,
dass unter anderem geradlinige, rechtwinklige und/
oder kreisförmige Bewegungen ermöglicht werden.

[0024] Im gefalteten Trägermaterial können Ausspa-
rungen derart vorgesehen sein, dass bei Bedarf die
Energiequelle, z. B. Knopfzelle, ausgewechselt wer-
den kann.

[0025] In einer weiteren Ausgestaltung des Leuch-
tenkörpers ist zwischen der ersten Seitenfläche und
der zweiten Seitenfläche eine erste Falzlinie und/oder
zwischen der zweiten Seitenfläche und der dritten
Seitenfläche eine zweite Falzlinie ausgebildet und/
oder auf der ersten Seitenfläche, der zweiten Seiten-
fläche und/oder der dritten Seitenfläche jeweils zu-
mindest eine Klebstoffbahn aufgebracht. Durch Falz-
linien wird eine Faltung der Seitenflächen aufeinan-
der zu ermöglicht. Die Falzlinien können in das Trä-
germaterial eingeprägt sein. Durch Klebstoffbahnen
können die Seitenflächen aneinander festgeklebt und
somit die Stabilität des Leuchtenkörpers erhöht und
die Formgebung des Leuchtenkörpers dauerhaft ge-
währleistet werden.

[0026] Bei einer Ausführungsform des Leuchtenkör-
pers ist die erste Seitenfläche in eine erste Grund-
fläche und eine erste Halterungsfläche unterteilt. Da-
bei sind diese Flächen über eine dritte Falzlinie mit-
einander verbunden. Die zweite Seitenfläche ist in ei-
ne zweite Grundfläche und eine zweite Halterungs-
fläche unterteilt. Auf der zweiten Grundfläche ist das
Leuchtmittel angebracht. Dabei sind diese Flächen
über eine vierte Falzlinie miteinander verbunden. Die
dritte Seitenfläche ist in eine dritte Grundfläche und
eine dritte Halterungsfläche unterteilt. Dabei sind die-
se Flächen über eine fünfte Falzlinie miteinander ver-
bunden. Alternativ zu diesen Falzlinien ist zwischen
zumindest einer der Grundflächen und der jeweils
dazugehörigen Halterungsfläche eine Zwischenaus-
nehmung angeordnet. Durch die Halterungsflächen
kann der Leuchtenkörper an einer Buchseite oder
einem Papierblatt, Zeitschrift befestigt werden, wel-
che beleuchtet werden soll. Die Grundflächen und die
zugehörigen Halterungsflächen lassen sich über die
vorgegebenen Falzlinien falten, sodass zwischen ih-
nen insbesondere ein stumpfer, spitzer oder rechter
Winkel ausgebildet ist. Dadurch lässt sich die Positi-
on des Leuchtenkörpers verändern, wenn der Leuch-
tenkörper in gewünschter Weise an einem Papierblatt
oder einer Buchseite befestigt ist.

[0027] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung des
Leuchtenkörpers weist die erste und/oder zweite und/
oder dritte Halterungsfläche eine Ausstanzung auf,
die in der jeweiligen Halterungsfläche eine Zunge
ausbildet. Dabei sind die Zungen des Leuchtenkör-
pers deckungsgleich aufeinander zu einer Zunge falt-
bar. Zwischen der Zunge (gebildet aus mehreren
Zungen) und der jeweiligen Halterungsfläche kann
ein Papierblatt oder eine Buchseite eingeklemmt
werden. Durch das Aufeinanderliegen der Zungen
und Halterungsflächen, wenn sie aufeinander gefal-
tet werden, können sich die Zungen und Halterungs-
flächen gegenseitig verstärken und aussteifen.

[0028] In einer weiteren Ausgestaltung weist die ers-
te Grundfläche des Leuchtenkörpers eine erste Aus-
nehmung und/oder eine erste und/oder zweite Durch-
bruchsschnittlinie auf. Zwischen der ersten Ausneh-
mung und der ersten Durchbruchsschnittlinie und der
ersten Ausnehmung und der zweiten Durchbruchs-
schnittlinie sind insbesondere ein erster Streifen bzw.
ein zweiter Streifen zur positionsgerechten Halte-
rung der elektrischen Energiequelle ausgebildet. In
dieser Ausgestaltung kann die elektrische Energie-
quelle, zum Beispiel in Form einer Knopfzelle, zwi-
schen die erste Grundfläche und den ersten Strei-
fen und gleichzeitig zwischen die erste Grundfläche
und den zweiten Streifen eingeschoben werden. Sie
liegt dann an den Streifen und an der ersten Grundflä-
che an und kann an den Streifen und der ersten Aus-
nehmung entlang bewegt, verschoben werden. Die
Streifen liegen bandartig über der elektrischen Ener-
giequelle und weisen in der Vorspannung, insbeson-
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dere an ihren Enden, eine genügend grosse Druck-
kraft auf, dass sie im gefalteten Zustand des Leuch-
tenkörpers die Energiequelle auf die erste elektrisch
leitfähige Beschichtung drücken. Hierbei wird die ers-
te elektrisch leitfähige Beschichtung auf die zweite
elektrisch leitfähige Beschichtung gedrückt und der
Stromkreis zu dem Leuchtmittel geschlossen, sodass
Strom aus der Energiequelle zu dem Leuchtmittel
fließt.

[0029] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung des
Leuchtenkörpers weist die dritte Grundfläche eine
zweite Ausnehmung auf, welche im gefalteten Zu-
stand des Leuchtenkörpers die zweite elektrisch leit-
fähige Beschichtung teilweise verdeckt. Die zweite
Ausnehmung ermöglicht dann durch ihre Form und
Position im gefalteten Zustand des Leuchtenkörpers
einen Kontakt der zweiten elektrischen Beschichtung
mit der ersten elektrischen Beschichtung, insbeson-
dere, wenn die dritte Seitenfläche auf die zweite Sei-
tenfläche und die erste Seitenfläche auf die dritte
Seitenfläche gefaltet ist. Die dritte Seitenfläche bil-
det dann einen Abstandshalter zwischen der zwei-
ten Seitenfläche und der ersten Seitenfläche. Die ers-
te elektrisch leitfähige Beschichtung und die zweite
elektrisch leitfähige Beschichtung berühren sich dann
erst unter der Einwirkung von mechanischem Druck.
Der mechanische Druck wird dabei durch das Träger-
material auf die elektrische Energiequelle ausgeübt,
welche insbesondere ihrerseits zumindest teilweise
auf der ersten elektrischen Beschichtung angeordnet
ist und den mechanischen Druck auf diese überträgt.

[0030] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung des
Leuchtenkörpers weist die zweite Grundfläche zur
Ausbildung eines Leuchtschirms um den Leuchten-
körper eine sechste und/oder siebte und/oder ach-
te Falzlinie auf, sodass der Lichtstrahl des Leuchten-
körpers in eine Richtung ausgerichtet werden kann.
Hierdurch kann das Licht gezielt auf das Blatt gerich-
tet werden, welches gelesen werden soll.

[0031] In einer weiteren Ausbildung weist der Leuch-
tenkörper ein Trägermaterial auf, auf das eine Kup-
ferschicht als elektrische Leiterbahn aufgedampft ist.
Alternativ oder zusätzlich dazu kann das Trägerma-
terial derart ausgebildet sein, dass eine elektrisch
leitfähige Schicht auf das Trägermaterial aufklebbar
oder aufdruckbar ist. Die Leiterbahn kann mit Hil-
fe einer dünnen, auf eine Transferfolie bzw. Träger-
folie aufgedampften Kupferschicht erzeugt werden.
Diese Transferfolie kann durch einen Heisssiegelkle-
ber, der auf der Kupferschicht flächig aufgedruckt ist,
durch einen heißen Prägestempel mit der Form der
gewünschten jeweiligen Leiterbahn auf das Träger-
material aufgebracht werden. Nach der Härtung des
Klebers kann die Trägerfolie abgezogen werden. Sie
kann sich von dem Kupfer lösen. So kann eine kup-
ferhaltige Beschichtung als elektrische Leiterbahn mit

der gewünschten Struktur auf dem Trägermaterial
aufgeklebt werden.

[0032] Wird beim Aufbringen der Kupferschicht ei-
ne größere Materialdicke gewählt, so wird die elektri-
sche Leitfähigkeit verbessert.

[0033] Der Leuchtenkörper kann über Leuchtmittel
verfügen, welche in unterschiedlichen Farben leuch-
ten können. Hierdurch kann der Leuchtenkörper in
unterschiedlichen Farbkombinationen leuchten, wel-
che auch variiert werden können. Hierfür lassen sich
LEDs verwenden, die in unterschiedlichen Farben
leuchten. Es können auch mit leitfähiger Farbe aufge-
druckte Widerstände verwendet werden. Zusätzlich
erlauben auf dem Trägermaterial aufgedruckte und/
oder aufgeklebte integrierte Schaltkreise, dass das
oder die Leuchtmittel bei Bedarf blinken oder hinter-
einander zeitlich versetzt aufblinken.

[0034] Bei einer weiteren Ausgestaltung ist das Trä-
germaterial in zumindest einem Abschnitt transluzent
ausgebildet. Wenn das Leuchtmittel zwischen sol-
chen transluzenten Abschnitten angeordnet ist, wird
das Licht des Leuchtmittels durch das transluzente
Trägermaterial gestreut. Eine solche Anordnung lässt
sich als Lampenschirm verwenden. Das zwischen
den Abschnitten angeordnete Leuchtmittel ist vor äu-
ßeren Einwirkungen besser geschützt. Das Träger-
material kann in diesen Abschnitten zum Beispiel rol-
lenförmig ausgebildet sein. Das Licht des in der Rolle
angeordneten Leuchtmittels wird dann von innen flä-
chig nach außen gestreut.

[0035] Die elektrische Leiterbahn kann an einer me-
chanisch neutralen Phase eines Schichtaufbaus des
Zuschnitts anordenbar oder angeordnet sein. Eine
solche mechanisch neutrale Phase kann zwischen
zwei dicken Pappen oder anderen Schutzschichten
ausgebildet sein, zwischen denen die Leiterbahn an-
geordnet ist. Hierdurch kann die Leiterbahn besser
vor Verbiegung oder Rissen geschützt werden.

[0036] Vorteilhaft weist der Leuchtenkörper einen
Zuschnitt auf, der im gefalteten Zustand sich über
eine nicht elektrisch leitfähige Zwischenschicht ge-
genüberliegende voneinander beabstandete elektri-
sche Leiterbahnen aufweist. Dabei weist die nicht
elektrisch leitfähige Zwischenschicht mindestens ei-
ne Öffnung auf. Über diese Öffnung lassen sich in
den Bereichen der mindestens einen Öffnung über
Druck oder eine elektrisch leitfähige Masse, wie Kleb-
stoff, die sich gegenüberliegenden elektrischen Lei-
terbahnen verbinden. Eine solche Öffnung kann in
dem Trägermaterial ausgestanzt werden.

[0037] Bei einem Verfahren zum Herstellen eines
erfindungsgemäßen Leuchtenkörpers wird eine drit-
te Seitenfläche auf die zweite Seitenfläche des Zu-
schnitts gefaltet und eine erste Seitenfläche auf
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eine dritte Seitenfläche gefaltet derart, dass ein
Stromkreis zwischen einer elektrischen Energiequel-
le und einem Leuchtmittel durch Ausübung von me-
chanischem Druck des Trägermaterials des Leuch-
tenkörpers selbst auf die elektrische Energiequel-
le schließbar und durch Entfernen dieses mecha-
nischen Drucks öffenbar, trennbar ist. Ein solcher
Leuchtenkörper kann besonders flach ausgeformt
sein. Die Haftung der Leiterbahn an dem Trägerma-
terial kann flächig ausgestaltet sein. Eine Verformung
oder Verschiebung der Leiterbahn kann so besser
verhindert werden.

[0038] Ein erfindungsgemäßer Leuchtenkörper lässt
sich auch bei Transporten von Gegenständen ver-
wenden, um anzuzeigen, ob beispielsweise ein
Transportbehälter geschlossen ist. Hierbei kann als
mechanischer Druck zur Aktivierung des Stromkrei-
ses des Leuchtenkörpers der Druck verwendet wer-
den, den ein Deckel eines solchen Transportbehäl-
ters im geschlossenen Zustand auf den Rand des
Transportbehälters ausübt, auf dem er aufliegt, so-
lange der Transportbehälter geschlossen ist. Eine
LED kann aus- oder angeschaltet werden, wenn
der Transportbehälter bzw. eine Verpackung geöffnet
wird. Alternativ oder zusätzlich dazu kann eine LED
auch über eine Gleitzunge beim Öffnen eines solchen
Transportbehälters oder einer Verpackung aktiviert
werden.

[0039] Vorteilhaft kann der erfindungsgemäße
Leuchtenkörper zur Entsorgung derart gestaltet wer-
den, dass die elektronischen Bauelemente wie elek-
trische Energiequelle und Leuchtmittel leicht von dem
Leuchtenkörper entfernbar sind. Der übrige Teil des
Leuchtenkörpers kann als Altpapier in einfacher Wei-
se umweltverträglich entsorgt werden. Über Perfo-
rationen am oder im Trägermaterial lassen sich die
Energiequelle und/oder das oder die Leuchtmittel
bei Bedarf vom Leuchtenkörper abtrennen und der
Leuchtenkörper kann gesamthaft umweltgerecht ent-
sorgt werden. Soll der erfindungsgemäße Leuchten-
körper dauerhaft ein Leuchtmittel aktiv leuchtend ver-
sorgen, so kann die vorgesehene Energiequelle in
Verbindung mit einem in den Stromfluss einbezoge-
nen hochohmigen Widerstand den Leuchtenkörper
über einen sehr langen Zeitraum leuchten lassen.

[0040] Als Leuchtmittel kann auch eine blaue LED
eingesetzt werden, die bei Bedarf auf eine phosphor-
beschichtete Fläche des Trägermaterials strahlt und
somit in diesem Bereich ein weißes Licht erzeugt.
Ebenfalls sind Schattenabstrahlungen und Projizie-
rungen über am Trägermaterial entsprechend ange-
ordnete Leuchtmittel möglich.

[0041] Zur Qualitätssicherung kann die elektrische
Energiequelle vor Inbetriebnahme des Leuchtenkör-
pers mit einem Klebeband an einer derartigen Po-
sition auf dem Leuchtenkörper fixiert werden, dass

der Stromkreis durch mechanischen Druck auf die
elektrische Energiequelle nicht aktiviert werden kann.
Das Klebeband muss dann zunächst entfernt wer-
den, um die Energiequelle in eine geeignete Positi-
on zu bewegen und um den Leuchtenkörper aktivie-
ren zu können. Alternativ oder zusätzlich dazu kann
der Leuchtenkörper derart ausgebildet sein, dass die
elektrische Energiequelle durch Einlegen eines losen
Papierstreifens gegen versehentliches Verschieben
beim Transport abgesichert werden kann.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0042] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden detaillierten
Beschreibung eines Ausführungsbeispiels der Erfin-
dung, aus den Ansprüchen sowie anhand der Figu-
ren der Zeichnung, die erfindungswesentliche Einzel-
heiten zeigt. Die verschiedenen Merkmale können je
einzeln für sich oder zu mehreren in beliebigen Kom-
binationen bei Varianten der Erfindung verwirklicht
sein. Die in der Zeichnung gezeigten Merkmale sind
derart dargestellt, dass die erfindungsgemäßen Be-
sonderheiten deutlich sichtbar gemacht werden kön-
nen.

[0043] In der Zeichnung zeigt:

[0044] Fig. 1 einen Zuschnitt einer Ausführungsform
des Leuchtenkörpers.

Ausführungsformen der Erfindung

[0045] In Fig. 1 ist ein erfindungsgemäßer Leuchten-
körper 10 aus einem naturfaserhaltigen Trägermate-
rial aus Pappe, Karton und/oder Papier in der Form
eines Zuschnitts 12 dargestellt. Der Leuchtenkörper
10 kann insbesondere als Leselampe verwendet wer-
den. Der Zuschnitt 12 des Leuchtenkörpers 10 weist
eine erste Seitenfläche 14, eine zweite Seitenfläche
16 und eine dritte Seitenfläche 18 auf. Die zweite Sei-
tenfläche 16 ist zwischen der ersten Seitenfläche 14
und der dritten Seitenfläche 18 ausgebildet.

[0046] Eine erste elektrisch leitfähige Beschichtung
20 ist als elektrischer Leiter auf der ersten Seitenflä-
che 14 und auf der zweiten Seitenfläche 16 aufge-
bracht, beispielsweise aufgedruckt. Auf der zweiten
Seitenfläche 16 ist auch eine zweite elektrisch leit-
fähige Beschichtung 22 als elektrischer Leiter aufge-
bracht. Zwischen der ersten elektrisch leitfähigen Be-
schichtung 20 und der zweiten elektrisch leitfähigen
Beschichtung 22 ist ein Leuchtmittel 24 in Form ei-
ner LED angeordnet. Das Leuchtmittel 24 bildet ei-
ne elektrische Verbindung zwischen der ersten elek-
trisch leitfähigen Beschichtung 20 und der zweiten
elektrisch leitfähigen Beschichtung 22 aus.

[0047] Die erste elektrische leitfähige Beschichtung
20 und die zweite elektrisch leitfähige Beschichtung
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22 können mit einer elektrischen Energiequelle (nicht
gezeigt) verbunden werden. Diese elektrische Ener-
giequelle kann als Knopfzelle ausgebildet sein. Die
zweite elektrisch leitfähige Beschichtung weist einen
bogenförmigen Randabschnitt 26 auf, welcher der
Form der Umrandung einer Knopfzelle entspricht.

[0048] Zwischen der ersten Seitenfläche 14 und der
zweiten Seitenfläche 16 ist eine erste Falzlinie 28
ausgebildet. Eine zweite Falzlinie 30 ist zwischen der
zweiten Seitenfläche 16 und der dritten Seitenfläche
18 ausgebildet. Hierdurch sind die Seitenflächen 14,
16, 18 aufeinander faltbar. Insbesondere kann die
dritte Seitenfläche 18 auf die zweite Seitenfläche 16
und anschließend die erste Seitenfläche 14 auf die
dritte Seitenfläche 18 gefaltet werden. Auf der ers-
ten Seitenfläche 14 und auf der dritten Seitenfläche
18 sind Klebstoffbahnen aufgebracht, von denen hier
aus Gründen der Übersichtlichkeit nur eine mit 32 be-
zeichnet ist. Nach dem Falten können die Seitenflä-
chen 14, 16, 18 durch diese Klebstoffbahnen 32 an-
einander festgeklebt werden.

[0049] Die erste Seitenfläche 14 weist eine erste
Grundfläche 34 und eine erste Halterungsfläche 36
auf. Zwischen der ersten Halterungsfläche 36 und der
ersten Grundfläche 34 ist eine dritte Falzlinie 38 aus-
gebildet. Die zweite Seitenfläche 16 weist eine zweite
Grundfläche 40 und eine zweite Halterungsfläche 42
auf. Zwischen der zweiten Halterungsfläche 42 und
der zweiten Grundfläche 40 ist eine vierte Falzlinie
44 ausgebildet. Die dritte Seitenfläche 18 weist ei-
ne dritte Grundfläche 46 und eine dritte Halterungs-
fläche 48 auf. An den Falzlinien 38, 44 können die
Grundflächen 34, 40 und die jeweils zugehörigen Hal-
terungsflächen 36, 42 gefaltet werden, sodass zwi-
schen ihnen ein stumpfer, spitzer oder rechter Winkel
ausgebildet ist. Das Leuchtmittel 24 ist an der zwei-
ten Grundfläche 40 angeordnet, z. B. angeklebt (elek-
trisch leitfähiger Klebstoff) oder angelötet. Durch die
Faltung an den Falzlinien 38, 44 kann das Leuchtmit-
tel 24 in eine zum Lesen geeignete Position bewegt
werden.

[0050] Die Halterungsflächen 36, 42, 48 dienen un-
ter anderem der Befestigung des Leuchtenkörpers 10
an einem Blatt Papier oder einer Buchseite. Hierzu
weisen die erste Halterungsfläche 36, die zweite Hal-
terungsfläche 42 und die dritte Halterungsfläche 48
jeweils eine Ausstanzung in Form einer Zunge 52a,
52b, 52c auf. Diese Zungen 52a, 52b, 52c sind durch
ihre Form und Position deckungsgleich aufeinander
faltbar, wenn die Seitenflächen 14, 16, 18 aufeinan-
der gefaltet werden. Eine Zunge 52a, 52b, 52c und
eine Halterungfläche 36, 42, 48 bilden jeweils eine
Klemmanordnung zum Einklemmen einer Buchseite
oder Papierblattes. Die Zungen 52a, 52b, 52c und
Halterungsflächen 36, 42, 48 können sich im aufein-
andergefalteten Zustand des Leuchtenköpers 10 ge-
genseitig verstärken. Die Zungen 52a, 52b, 52c sind

in dem Zuschnitt 12 durch einen ersten, zweiten und
dritten Steg 54a, 54b, 54c mit der jeweiligen Halte-
rungsfläche 36, 42, 48 verbunden, damit sie nicht vor
Gebrauch, einer ersten Verwendung, verbogen wer-
den.

[0051] Die erste Grundfläche 34 weist eine erste
Ausnehmung 56 auf. Die erste Grundfläche 34 weist
auch eine erste Durchbruchsschnittlinie 58 und eine
zweite Durchbruchsschnittlinie 60 auf. Diese Durch-
bruchsschnittlinien 58, 60 verlaufen parallel zu der
ersten Ausnehmung 56. Hierdurch ist zwischen der
ersten Durchbruchsschnitlinie 58 und der ersten Aus-
nehmung 56 ein erster Streifen 62 ausgebildet. Zwi-
schen der zweiten Durchbruchsschnittlinie 60 und der
ersten Ausnehmung 56 ist ein zweiter Streifen 64
ausgebildet. Die erste Ausnehmung 56 weist eine
derartige Form und Position in der ersten Grundflä-
che 34 auf, dass sie nach dem Umfalten der ersten
Seitenfläche 14 die zweite elektrisch leitfähige Be-
schichtung 22 teilweise überdeckt.

[0052] Die elektrische Energiequelle, zum Beispiel
in Form einer Knopfzelle, kann zwischen die ers-
te Grundfläche 34 und dem ersten Streifen 62 und
gleichzeitig zwischen die erste Grundfläche 34 und
dem zweiten Streifen 64 eingeschoben werden. Sie
liegt dann an den Streifen 62, 64 und an der ersten
Grundfläche 34 an und kann an den Streifen 62, 64
und der ersten Ausnehmung 56 entlang bewegt wer-
den. Durch ein Verschieben der Knopfzelle kann sie
zum Schließen des Stromkreises in eine solche Po-
sition geschoben werden. Ebenfalls kann die Knopf-
zelle in eine Stellung außerhalb des Stromkreises
geschoben werden. In dieser Ausgestaltung ist die
Knopfzelle Energiequelle und Schalter (Ein/Aus) zu-
gleich. Die Streifen 62, 64 weisen in der Vorspan-
nung, insbesondere an ihren Enden, eine genügend
grosse Druckkraft auf, dass sie die elektrische En-
ergiequelle auf die erste und zweite elektrisch leitfä-
hige Beschichtung 20, 22 drücken. Hierbei wird der
Stromkreis zu dem Leuchtmittel 24 geschlossen, so-
dass Strom aus der elektrischen Energiequelle zu
dem Leuchtmittel 24 fließt.

[0053] Die dritte Seitenfläche 18 weist eine zwei-
te Ausnehmung 66 auf. Die zweite Ausnehmung 66
weist eine derartige Position und Form auf, dass sie
nach dem Umfalten der dritten Seitenfläche 18 die
zweite elektrisch leitfähige Beschichtung 22 teilwei-
se überdeckt. In dem in Fig. 1 gezeigten Zuschnitt
12 weist sie ein ovales Profil auf. Die zweite Aus-
nehmung 66 ermöglicht einen Kontakt der zweiten
elektrisch leitfähigen Beschichtung 22 mit der ersten
elektrisch leitfähigen Beschichtung 20, wenn die drit-
te Seitenfläche 18 auf die zweite Seitenfläche 16 und
die erste Seitenfläche 14 auf die dritte Seitenfläche
18 gefaltet wird.
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[0054] Die zweite Grundfläche 40 weist eine sechs-
te, siebte und achte Falzlinie 68, 70, 72 auf. Diese
Falzlinien 68, 70, 72 sind um das Leuchtmittel 24 an-
geordnet. Die sechste und siebte Falzlinie 68, 70 ver-
laufen einander gegenüberliegend zwischen jeweils
zwei äußeren Kanten 74a, 74b, 74c der zweiten Sei-
tenfläche 16, in einem Bereich, der frei von der ers-
ten und dritten Seitenfläche 14, 18 ist. Die achte Falz-
linie 72 verläuft zwischen einem Ende der sechsten
Falzlinie 68 und dem gegenüberliegenden Ende der
siebten Falzlinie 70. Hierdurch können die Teilflächen
76a, 76b, 76c der zweiten Grundfläche 40, welche
jeweils zwischen einer dieser Falzlinien 68, 70, 72
und den äußeren Kanten 74a, 74b, 74c der zweiten
Grundfläche 40 ausgebildet sind, zu einem Leuchten-
schirm umgefaltet werden. Der Leuchtenschirm rich-
tet den Lichtstrahl des Leuchtenkörpers 10 in eine
Richtung entlang der zweiten Seitenfläche 16 aus.

[0055] Die erste Seitenfläche 14 ist in einen ers-
ten Grundflächenteil 80 und einen zweiten Grundflä-
chenteil 82 unterteilt. Zwischen dem ersten Grund-
flächenteil 80 und dem zweiten Grundflächenteil 82
ist eine neunte Falzlinie 84 ausgebildet. Die zwei-
te Grundfläche 40 ist in einen dritten Grundflächen-
teil 86 und einen vierten Grundflächenteil 88 unter-
teilt. Zwischen dem dritten Grundflächenteil 86 und
dem vierten Grundflächenteil 88 ist eine zehnte Falz-
linie 90 ausgebildet. Hierdurch lassen sich der ers-
te Grundflächenteil 80 und der dritte Grundflächenteil
86 gemeinsam umfalten, derart, dass zwischen dem
ersten Grundflächenteil 80 und dem dritten Grundflä-
chenteil 86 einerseits sowie zwischen dem zweiten
Grundflächenteil 82 und dem vierten Grundflächen-
teil 88 andererseits ein spitzer, stumpfer oder rechter
Winkel ausgebildet ist.

[0056] Die dritte Seitenfläche 18 ist in einen fünf-
ten Grundflächenteil 92 und einen sechsten Grund-
flächenteil 94 unterteilt. Die zweite Ausnehmung 66
ist in dem fünften Grundflächenteil 92 angeordnet.
Zwischen dem fünften Grundflächenteil 92 und dem
sechsten Grundflächenteil 94 ist eine erste Zwischen-
ausnehmung 96 ausgebildet. Zwischen dem sechs-
ten Grundflächenteil 94 und der dritten Halterungsflä-
che 48 ist eine zweite Zwischenausnehmung 98 aus-
gebildet. Hierdurch lassen sich der fünfte Grundflä-
chenteil 92, der sechste Grundflächenteil 94 und die
dritte Halterungsfläche 48 unabhängig voneinander
umfalten.

[0057] Unter Vornahme einer Zusammenschau al-
ler in der Figur der Zeichnung gezeigten Merkma-
le betrifft die Erfindung zusammenfassend einen
Leuchtenkörper (10) aus einer Faltung eines Zu-
schnitts (12), welcher als, insbesondere mehrschich-
tiges, Trägermaterial ein Material aus Kunststoff, Ver-
bundwerkstoff, Pappe, Karton und/oder Papier auf-
weist. Eine elektrische Leiterbahn (20, 22) zumindest
eines Flächenabschnitts (14, 16, 18) des Trägerma-

terials ist zur Ausbildung eines Stromkreises mit ei-
ner elektrischen Energiequelle elektrisch verbindbar
und mit einem Leuchtmittel (24) elektrisch verbun-
den. An dem Leuchtenkörper (10) sind Mittel zum
Schließen oder Unterbrechen des Stromkreises an-
geordnet und/oder ausgebildet. Der Leuchtenkörper
(10) ist dadurch gekennzeichnet, dass die elektrische
Leiterbahn (20, 22) in Form einer Beschichtung auf
dem Trägermaterial aufgebracht ist.

[0058] Ist die Energiequelle eine Knopfzelle, so kann
sie bei der beschriebenen Ausführungsform einer
Leseleuchte in der ersten Ausnehmung 56 zum
Schließen und Öffnen eines Stromkreises verscho-
ben werden. Eine die Leseleuchte bedienende Per-
son schiebt dabei mit einem Finger der Hand die
Knopfzelle von einer ersten Position (Stromkreis ge-
trennt) in eine zweite Position (Stromkreis geschlos-
sen) und das Leuchtmittel 24 leuchtet so lange, bis
die Knopfzelle in die erste Position zurückgeschoben
wird.
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Schutzansprüche

1.    Leuchtenkörper (10) aus einer Faltung eines
Zuschnitts (12), dessen, insbesondere mehrschichti-
ges, Material aus Kunststoff, Verbundwerkstoff, Pap-
pe, Karton, und/oder Papier ein Trägermaterial bil-
det, wobei zumindest ein Flächenabschnitt (14, 16,
18) des Trägermaterials zumindest eine elektrische
Leiterbahn (20, 22) aufweist, die zur Ausbildung ei-
nes Stromkreises einerseits an eine elektrische En-
ergiequelle koppelbar ist und andererseits an ein
Leuchtmittel (24) gekoppelt ist, wobei der Leuchten-
körper (10) Mittel zum Schließen und Unterbrechen
des Stromkreises aufweist, dadurch gekennzeich-
net, dass die elektrische Leiterbahn (20, 22) als Be-
schichtung auf dem Trägermaterial ausgebildet ist.

2.  Leuchtenkörper nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die elektrische Energiequelle ei-
ne Knopfzelle aufweist.

3.    Leuchtenkörper nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mittel zum Schlie-
ßen und Unterbrechen des Stromkreises einen
Schalter aufweisen.

4.    Leuchtenkörper nach Anspruch 2 und 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Schalter als Knopf-
zelle ausgebildet ist.

5.    Leuchtenkörper nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zum
Schließen und Unterbrechen des Stromkreises ei-
nen Widerstand aufweisen, dessen Widerstandswert
durch Parameter der Umgebung veränderbar ist.

6.  Leuchtenkörper nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Mittel zum Schließen und
Unterbrechen des Stromkreises einen Sensor zum
Messen der Parameter der Umgebung aufweisen.

7.    Leuchtenkörper nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zum
Schließen oder Unterbrechen des Stromkreises ei-
nen Abschnitt des Trägermaterials aufweisen, wel-
cher verschiebbar und/oder drehbar ist.

8.  Leuchtenkörper nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass das Leuchtmittel
(24) zumindest eine LED aufweist.

9.  Leuchtenkörper nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass der Zuschnitt ei-
ne erste Seitenfläche (14), eine zweite Seitenfläche
(16) und eine dritte Seitenfläche (18) aufweist, wobei
die zweite Seitenfläche (16) zwischen der ersten Sei-
tenfläche (14) und der dritten Seitenfläche (18) ange-
ordnet oder ausgebildet ist, wobei die Seitenflächen
(14, 16, 18) aufeinander faltbar sind, wobei insbeson-
dere zumindest auf der ersten Seitenfläche (14) eine

erste elektrisch leitfähige Beschichtung (20) und auf
der zweiten Seitenfläche (16) eine zweite elektrisch
leitfähige Beschichtung (22) aufgebracht ist, wobei
zumindest eine der beiden elektrisch leitfähigen Be-
schichtungen (20, 22) mit zumindest einem Leucht-
mittel (24) verbunden und mit einer elektrischen En-
ergiequelle elektrisch verbindbar ist.

10.  Leuchtenkörper nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen der ersten Seitenflä-
che (14) und der zweiten Seitenfläche (16) eine ers-
te Falzlinie (28) und/oder zwischen der zweiten Sei-
tenfläche (16) und der dritten Seitenfläche (18) ei-
ne zweite Falzlinie (30) ausgebildet ist und/oder auf
der ersten Seitenfläche (14), der zweiten Seitenflä-
che (16) und/oder der dritten Seitenfläche (18) jeweils
zumindest eine Klebstoffbahn (32) aufgebracht ist.

11.  Leuchtenkörper nach einem der Ansprüche 9
oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Seitenfläche (14) in eine erste Grundfläche (34) und
eine erste Halterungsfläche (36) unterteilt ist, wobei
diese Flächen (34, 36) über eine dritte Falzlinie (38)
miteinander verbunden sind und/oder die zweite Sei-
tenfläche (16) in eine zweite Grundfläche (40) und ei-
ne zweite Halterungsfläche (42) unterteilt ist, wobei
die zweite Grundfläche (40) ein Leuchtmittel (24) auf-
weist, wobei diese Flächen (40, 42) über eine vierte
Falzlinie (44) miteinander verbunden sind und/oder
die dritte Seitenfläche (18) in eine dritte Grundfläche
(46) und eine dritte Halterungsfläche (48) unterteilt
ist, wobei diese Flächen (46, 48) über eine fünfte
Falzlinie miteinander verbunden sind und/oder zwi-
schen zumindest einer Grundfläche (34, 40, 46) und
der jeweiligen Halterungsfläche (36, 42, 48) eine Zwi-
schenausnehmung (98) angeordnet ist.

12.    Leuchtenkörper nach Anspruch 11 dadurch
gekennzeichnet, dass die erste und/oder zweite
und/oder dritte Halterungsfläche (36, 42, 48) eine
Ausstanzung aufweist, die in der jeweiligen Halte-
rungsfläche (36, 42, 48) eine Zunge (52a, 52b, 52c)
ausbildet, wobei die Zungen (52a, 52b, 52c) des
Leuchtkörpers (10) deckungsgleich aufeinander falt-
bar sind.

13.  Leuchtenkörper nach einem der Ansprüche 11
oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Grundfläche (34) eine erste Ausnehmung (56) und/
oder eine erste und/oder zweite Durchbruchsschnitt-
linie (58, 60) aufweist.

14.    Leuchtenkörper nach einem der Ansprüche
11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die dritte
Grundfläche (46) eine zweite Ausnehmung (66) auf-
weist, welche im gefalteten Zustand des Leuchten-
körpers (10) die zweite elektrisch leitfähige Beschich-
tung (22) teilweise verdeckt.
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15.    Leuchtenkörper nach einem der Ansprüche
11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die zwei-
te Grundfläche (40) zur Ausbildung eines Leucht-
schirms um den Leuchtenkörper eine sechste und/
oder siebte und/oder achte Falzlinie (68, 70, 72) auf-
weist, sodass der Lichtstrahl des Leuchtenkörpers in
eine Richtung ausrichtbar ist.

16.  Leuchtenkörper nach einem der Ansprüche 1
bis 15 mit einem Trägermaterial, auf das eine Kupfer-
schicht als elektrische Leiterbahn aufgedampft ist.

17.  Leuchtenkörper nach einem der Ansprüche 1
bis 16 mit Leuchtmitteln (24), welche in unterschied-
lichen Farben leuchten können.

18.    Leuchtenkörper nach einem der Ansprüche
1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass das Trä-
germaterial in zumindest einem Abschnitt transluzent
ausgebildet ist.

19.  Leuchtenkörper nach einem der Ansprüche 1
bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass die elektri-
sche Leiterbahn (20, 22) an einer mechanisch neutra-
len Phase eines Schichtaufbaus des Zuschnitts (12)
anordenbar oder angeordnet ist.

20.  Leuchtenkörper nach einem der Ansprüche 1
bis 19 mit einem Zuschnitt (12), der im gefalteten Zu-
stand sich über eine nicht elektrisch leitfähige Zwi-
schenschicht gegenüberliegende voneinander beab-
standete elektrische Leiterbahnen (20, 22) aufweist
und wobei die nicht elektrisch leitfähige Zwischen-
schicht mindestens eine Öffnung aufweist, über die
sich in den Bereichen der mindestens einen Öffnung
über Druck oder eine elektrisch leitfähige Masse, wie
Klebstoff, die sich gegenüberliegenden elektrischen
Leiterbahnen (20, 22) verbinden lassen.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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